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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1982

Norm

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Auch die Einrede, daß es sich beim überwiesenen Gericht nicht um das vom Kläger namhaft gemachte handelt, muß

der Beklagte in der Verhandlung vor dem überwiesenen Gericht vor Einlassung in die Hauptsache erheben; ein erst

danach eingebrachter Rekurs gegen den Überweisungsbeschluß ist mangels Beschwer unzulässig.
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